
 
Änderungsantrag  

Fraktion der SPD 
zu Gesetzentwurf 
Landesregierung 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgaben- 
gesetz und zur Änderung des Gesetzes über die Bestimmung von Sachverständigen 
und Sachverständigenorganisationen im Rahmen der Qualitätssicherung bei der  
medizinischen Strahlenanwendung  
in der Fassung der Beschlussempfehlung 
Drucksache 20/10997 zu Drucksache 10751  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt,  
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird wie folgt geändert: 
 
 
In Art. 1 wird Nr. 4 wie folgt gefasst: 
 
„4. § 5 wird wie folgt geändert: 
 a) Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:  

„(1) Die Einleitung von Niederschlagswasser aus Mischkanalisationen ist auf An-
trag abgabefrei, wenn  
1. für die an eine Abwasserbehandlungsanlage nach Anhang 1 der Abwasser-

verordnung über die Mischkanalisation angeschlossenen Abwasseranlagen 
zur Rückhaltung oder zur Behandlung des Niederschlagswassers ein dem 
Stand der Technik entsprechender Rückhalt der Schmutzfracht in einer 
Schmutzfrachtberechnung nachgewiesen wird,  

2.  die Abwasseranlagen nach Nr. 1 den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen und ordnungsgemäß betrieben werden und  

3.  für die Einleitung im gesamten Veranlagungsjahr eine gültige wasserrechtliche 
Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 4 und § 57 Abs. 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5), vorliegt. 

(2) Die Einleitung von Niederschlagswasser aus Trennkanalisationen ist auf Antrag 
abgabefrei, wenn  
1. ein den Regeln der Technik entsprechender Rückhalt von Stoffen rechnerisch 

nachgewiesen wird. Der Nachweis ist zu erbringen bei entwässerungstech-
nischer Neuerschließung von Siedlungsflächen, städtebaulicher und/oder 
entwässerungstechnischer Überplanung von Siedlungsgebieten sowie bei be-
stehenden Anlagen zur Einleitung von Niederschlagswasser, wenn sich die 
Einleitbedingungen ändern oder die zu genehmigende Behörde einen ent-
sprechenden Nachweis fordert. Wird an betriebsspezifisch oder produktions-
spezifisch verunreinigtes Niederschlagswasser Anforderungen nach einem 
Anhang der Abwasserverordnung gestellt, sind auch diese Anforderungen 
einzuhalten, 

2. die für die Einhaltung der Anforderungen nach Nr. 1 erforderlichen Abwas-
seranlagen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und 
ordnungsgemäß betrieben werden und 
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3. für die Einleitung im gesamten Veranlagungsjahr eine gültige wasserrechtli-

che Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 4 und § 57 
Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vorliegt. 

Von den Anforderungen nach Satz 1 bleibt die Abgabefreiheit nach § 10 Abs. 1 
Nr. 4 des Abwasserabgabengesetzes unberührt.“ 
 

 
Begründung: 
 
Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 16. Mai 2023  
 Der Fraktionsvorsitzende 

Günter Rudolph 
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